
 

 

 

 

Bern, 02.05.2024 

Einladung zur Sitzung der Kommission Richtlinien und Praxis RiP  

Liebe Kolleginnen und Kollegen 

Gerne lade ich euch mit untenstehender Traktandenliste zur Sitzung der Gesamtkommission RiP ein.  

Datum: Donnerstag, 16. Mai 2024 
Zeit: 13.15 bis 16.15 Uhr  
Ort:  Bahnhofbuffet, 4600 Olten, 1. Stock, Beschilderung beachten 

 Traktanden W
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Ze
it 

Zi
el
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ila

ge
n 

 Begrüssung chä 5‘ I  

1.  Protokoll der letzten Sitzung vom 08.02.2023  5’ G 1 

2.  Informationen aus der Geschäftsstelle und der Geschäftsleitung mka 15’ I  

3.  Richtlinienrevision 2023 – 2027: Überblick über den Stand der 
Arbeiten  

chä 15’ I 3 

4.  SKOS-Richtlinienrevision, 2. Etappe, Themen: 

a) A.5. Nothilfe: Rückmeldung aus der Kommission RiP zum 
aktuellen Text (Umfrage Hilfe in Notlagen - Nothilfe) und 
Kommentare der Kommission Rechtsfragen 

b) E. Rückerstattung: Vorschlag AG RiP  

c) Vermögensfreibeträge: Vorschlag AG RiP 

d) Sozialhilfe Auslandschweizer:innen 

chä 50’  

I/D 
 

 

I/D 
 
 

 

4a 

 
 

4b 

4c 

4d 

 Pause     

5.  Zukunft AG RiP: Aufstockung um mindestens drei Personen chä 10’ D  

6.  AG Rechtsberatung: Entscheid RiP Mitarbeit (interessiert sind 
Heinrich Dubacher, Julien Nicolet, Micheal Keogh) 

chä 5’ E  

7.  Zeso Praxisbeispiele: 2011 – 2020 Unklarheiten bereinigen  chä/
svo 

5’ I  

8.  Varia     
 D: Diskussion E: Entscheid G: Genehmigung I: Information W: Wahl 

 

Zugang mit persönlicher e-Mail und eigenem 
Passwort auf:https://skos.ch/mitgliederbereich  
 

  

https://skos.ch/mitgliederbereich


Beste Grüsse 

Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe 
SKOS – CSIAS – COSAS  

 

Claudia Hänzi, Präsidentin der Kommission RiP 































 

 

SKOS-Richtlinienrevision 2. Etappe (2023 – 2026) 

1. Themen in Bearbeitung: 

Kapitel RL Thema Auftrag Stand 
B.3 Rechtsberatung von 

Sozialhilfebeziehenden 
Vorschlag BSV auf Basis 
NAPA-Bericht, Briefwechsel 
mit BSV 2022/2023  

Ad-hoc AG eingesetzt durch GL 
am 8.3.24, Vorschlag an RiP bis 
Sept 24 

C.3.1 Anpassung des 
Grundbedarfs 

Prüfauftrag SODK, 
Zwischen-bericht SKOS an 
SODK, Studie Kolly zur 
Entwicklung GBL 2011-24 

BEKO SODK hat am 29.2.24 Ad-
hoc AG eingesetzt (Leitung E. 
Lang). Bericht bis August 2024 

D.4.2. Aktivlegitimation bei 
Eltern-beiträgen und 
Unterhalt 

Aus 1. Etappe  Vor einer erneuten Anpassung 
werden weitere Gerichtsurteile 
abgewartet.  

D.3.1. Vermögensfreibetrag Auftrag GL an RiP zur 
Erarbeitung verschiedener 
Variante mit höheren 
Freibeiträgen 

In Erarbeitung bei RiP  

E.2.1., E.2.4, 
E.2.5 

Rückerstattung  Prüfauftrag SODK Zwischenbericht liegt vor. 
Diskussion an der RiP Retraite.  

2. Erledigt (definitive Genehmigung durch GL im Oktober 2024):  

Kapitel RL Thema Auftrag 
A.2., C.6.4. Kinder und Jugendliche  Kommission RiP 
A.5. Nothilfe, Hilfe in Notlagen * Aus 1. Etappe 

B.1., B.2., B.3 Persönliche Hilfe  Strategie 2025 
C.2. Anspruchsprüfung SKOS-Merkblatt  
C.3.1., C.6.8. Digitale Grundversorgung SKOS-Merkblatt zum  Thema 
C.4.2. Junge Erwachsene und Wohnen Kommission RiP 
C.6.2. (Weiter) Bildung  Prüfauftrag SODK 
C.6.7. Soziale und berufliche Integration Strategie 2025 -Grundlagenpapier  

*  Erarbeitung Faktenblatt durch Geschäftsstelle 

3. Agenda 

Wann wer was 
26.04.2024 SKOS-Vorstand Diskussion Zwischenbericht Rückerstattung (Thema 13) 
16.05.2024 RiP Diskussion Stand Themen 9-13 
11.06.2024 Echange romand Discussion thèmes 8-13, feedback 
05./06.09.2024 RiP Finalisierung 2. Etappe  

RiP Gesamtkommission 16.05.2024  Beilage 3 



 

Wann wer was 
Sept /Okt Membres RiP francophones Traduction thèmes 8-13 
07./08.11.2024 Geschäftsleitung  Freigabe 2. Etappe 
Nov 2024 –  
Feb 2025 

Mitglieder Vernehmlassung, Hearings 

April 2025 Vorstand SKOS Verabschiedung 2. Etappe 
Mai 2025 Vorstand SODK Genehmigung 2. Etappe  
01.01.2026 Kantone Inkraftsetzen 

4. Ausblick 3. Etappe (Erarbeitung 2025 – Genehmigung 2026 – Inkraftsetzen 
2027) 

• Konkubinats- und Haushaltsführungsbeitrag (ad hoc AG C. Hänzi, N. Zimmermann, P. Mösch) 
• Grundbedarf - Neudefinition Orientierungsgrösse ( SODK-AG Leitung E. Lang)  

 



 

 

RIP Gesamtkommission 16.05.2024 Beilage 4a 
 
Traktandum 4a: E. Umfrage Hilfe in Notlage – Nothilfe 
 

1. Wie wird der Begriff «Hilfe in Notlagen» in eurem Kanton verwendet und wer ist für die Ausrichtung zuständig? 
 

BE Im Kanton Bern wird der Begriff leider nicht einheitlich verwendet. Im Bereich Asylsozialhilfe wird häufig von "Nothilfe" 
gesprochen, bei den kommunalen Sozialdiensten werden die drei Begriffe "Hilfe in Notlagen", "Eingeschränkte 
wirtschaftliche Hilfe" und "Nothilfe" verwendet. Im kantonalen Sozialhilfegesetz ist von "Hilfe in Notlagen" die Rede. Eine 
klare Begriffsdefinition besteht nicht. Für die Ausrichtung von Hilfe in Notlagen / Nothilfe sind grundsätzlich die 
kommunalen Sozialdienste zuständig. Bei Personen aus dem Asylbereich wird die Nothilfe hingegen von einer kantonalen 
Stelle (SID) gewährt. 
 
Ich habe den Angaben von Simon inhaltlich nichts beizufügen. Wie Simon ausführt, wird «Hilfe in Notlagen» in 
der bernischen Sozialhilfegesetzgebung verwendet und der Begriff findet sich auch in Art. 12 BV. Die bernische 
Gesetzgebung zur Asylsozialhilfe enthält hingegen den Begriff «Nothilfe». Persönlich bin ich der Ansicht, dass es 
Sinn macht, die Begriffe «Hilfe in Notlagen» für den Bereich Sozialhilfe und «Nothilfe» für Personen im 
Asylbereich auseinanderzuhalten. 

FR Im Kanton Freiburg wird die ordentliche Hilfe von den Gemeinden ausgestellt, die dafür zuständig sind (bzw. ist es der 
regionale Sozialdienst, der den Fall bearbeitet, und die Sozialkommission, die über die Hilfe entscheidet). Dabei handelt 
es sich um Situationen, die unter Art. 7 SHG fallen: 
Die Gemeinden entscheiden über die Gewährung von Sozialhilfe an folgende Personen mit Wohnsitz im Kanton: 
a) Freiburger Bürger; 
b) Schweizer Bürger; 
c) Ausländer; 



 

d) Flüchtlinge mit einer Niederlassungsbewilligung. 
 

Art. 8 SHG bezeichnet die Zuständigkeit des Kantons : 
Der Kanton entscheidet über die Gewährung von Sozialhilfe an: 
a) Freiburger Bürger, die vor dem 1. Januar 1979 heimgeschafft wurden; 
b) Personen, die vorübergehend im Kanton sind oder sich hier aufhalten; 
c) Personen ohne festen Wohnsitz; 
d) … 
e) Asylbewerber. 
 
Für Situationen nach Art. 8 SHG haben wir spezielle Richtlinien (sozusagen das Äquivalent zur "Nothilfe"): Richtsätze der 
materiellen Hilfe für Personen, die sich im Kanton aufhalten, vorübergehend hier oder ohne Aufenthaltsbewilligung im 
Kanton sind.  

LU Unseres Wissens ist diese Wendung im Kanton Luzern kaum in Gebrauch. Im Gesetz und in der Verordnung ist 
überwiegend von Nothilfe die Rede. Auf das verfassungsmässige Recht «Hilfe in Notlagen» gem. Art 12 BV wird vereinzelt 
verwiesen. 
 
Für die entsprechende Hilfe, sprich Nothilfe, sind die Gemeinden und der Kanton (im Asylbereich) zuständig 

SG Im Kanton St.Gallen ist im Sozialhilfegesetz die Nothilfe unter folgendem Artikel geregelt:  
Art. 9b* 
Nothilfe 
a) Anspruch und Umfang 
1 
Anspruch auf Nothilfe haben Personen, die: 
a) keinen Anspruch auf finanzielle Sozialhilfe haben und 

https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf23/normes_sejour_de.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf23/normes_sejour_de.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf23/normes_sejour_de.pdf


 

b) während ihres Aufenthalts im Kanton in Not geraten und 
 
c) keine oder nicht rechtzeitig Hilfeleistung durch Dritte erhalten. 
2 
Die Nothilfe umfasst die zeitlich befristete, minimale Grundversorgung. 
Art. 9c* 
b) Zuständigkeit* 
1 
Der Kanton leistet Nothilfe nach Art. 9b dieses Erlasses, wenn:* 
a)* die Nothilfe an Ausländerinnen und Ausländer mit Wohnsitz im Ausland, die sich vorübergehend und ohne 

Aufenthaltsbewilligung im Kanton aufhalten, auszurichten ist und 
b) die Unterstützungskosten Fr. 500.– übersteigen. 
2 
Die zuständige politische Gemeinde leistet Nothilfe in den übrigen Fällen.* 

ZH Unter dem Begriff "Hilfe in Notlagen" verstehen wir die übergeordnete Verfassungsnorm (Art. 12 BV), die das Recht auf 
Hilfe in Notlagen allen Menschen mit Aufenthalt in der Schweiz garantiert. Es stellt der absolute Mindeststandard der 
Existenzsicherung im Sinne einer Überlebenshilfe dar. Theoretisch beziehen sich alle Arten der materiellen Unterstützung 
im Kanton Zürich, also die ordentliche Sozialhilfe, die Notfallhilfe, die Nothilfe und die Asylfürsorge auf diese Norm. Art. 12 
BV ist in der Praxis des Kanton Zürich hauptsächlich relevant in Bezug auf Personen, die keinen gesetzlichen Anspruch auf 
Sozialhilfe haben (vgl. z.B. §5c und §5e SHG) und wird daher hauptsächlich im Rahmen der Nothilfe (vgl. Nothilfeverordnung 
Kanton Zürich und Kap. 5.3.03 Zürcher Sozialhilfehandbuch) verwendet. 

 
2. Wie wird der Begriff «Nothilfe» in eurem Kanton verwendet und wer ist für die Ausrichtung zuständig? 

 
BE Siehe oben 



 

FR Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die regionalen Sozialdienste um Personen kümmern, die im Kanton Freiburg einen 
Unterstützungswohnsitz haben, während der Kanton für Personen ohne Unterstützungswohnsitz zuständig ist. In den meisten 
Fällen stellen die Gemeinden eine ordentliche materielle Hilfe aus. In einigen Fällen kann es jedoch vorkommen, dass auch eine 
Nothilfe im Rahmen von Art. 7 SHG ausgestellt wird. Dies ist zum Beispiel bei bestimmten Personen mit einer L- oder B-
Bewilligung der Fall, die keine Arbeit haben und keinen Anspruch auf ordentliche Sozialhilfe, aber dennoch auf Nothilfe haben. 

LU  
SG Die Begriffe «Hilfe in Notlagen» und «Nothilfe» werden m.E. synonym verwendet, wobei tendenziell öfter von Nothilfe gesprochen wird. Für 

die Ausrichtung sind die Gemeinden zuständig, mit Ausnahme bspw. von erkrankten oder verunfallten Touristinnen und Touristen und 
Kosten von über CHF 500.00.  

ZH Wie oben bereits ausgeführt, besteht gemäss Art. 12 BV ein Recht auf Hilfe in Notlagen. Dieses Grundrecht gilt auch für Personen, 
die keinen Anspruch auf Sozialhilfe haben. Im Kanton Zürich wird der Begriff der "Nothilfe" hauptsächlich im Zusammenhang mit 
ausländischen Staatsangehörigen, die sich illegal in der Schweiz aufhalten, angewendet (vgl. Kap. 5.3.03 Zürcher 
Sozialhilfehandbuch). Dabei unterscheidet das Zürcher Sozialhilfehandbuch zwischen "rechtskräftig weggewiesenen Personen aus 
dem Asylbereich" und "übrigen Ausländerinnen und Ausländer ohne Anwesenheitsberechtigung in der Schweiz". Obwohl beide 
Personengruppen über keine Aufenthaltsberechtigung verfügen, haben sie gestützt auf Art. 12 BV dennoch ein Recht auf Hilfe in 
Notlagen. Sie fallen unter § 5c SHG bzw. unter die Nothilfeverordnung des Kanton Zürich. Nothilfe gewährleistet Obdach, Nahrung, 
Kleidung und die medizinische Notfallversorgung. 
Personen aus dem Asylbereich, die Nothilfe beanspruchen, müssen gemäss Nothilfeverordnung (§4 Abs. 1) persönlich beim 
Migrationsamt vorsprechen. Dieses überprüft die Person ausländerrechtlich und überweist sie an das kantonale Sozialamt. Das 
Kantonale Sozialamt prüft dann die übrigen Voraussetzungen für die Gewährung von Nothilfe und weist die Person einer für die 
Ausrichtung von Nothilfe vorgesehenen, kantonalen Unterkunft zu. Hat das Kantonale Sozialamt eine Nothilfe beziehende Person 
aus dem Asylbereich einer Gemeinde zugewiesen, ist diese für die Ausrichtung der Nothilfe zuständig. Das Kantonale Sozialamt 
richtet der Gemeinde für die Unterstützung und Unterbringung eine Pauschale aus (vgl. Kap. 5.3.03 Zürcher Sozialhilfehandbuch).  
 
 
 

 



 

3. Gibt es weitere Begriffe, die ihr unter A.5 Hilfe in Notlagen SKOS-RL verwendet bzw. die für diesen Abschnit relevant sind? Wie sind diese 
definiert? 

 
BE Es wird teilweise auch von "eingeschränkter wirtschaftlicher Hilfe" gesprochen.  

 
FR Meiner Meinung nach könnte das erwähnte Beispiel für ausländische Personen, die einen Wohnsitz in der Schweiz haben, aber 

keinen Anspruch auf Sozialhilfe haben, enthalten sein. 
Wir haben alle Fälle in einer Tabelle aufgelistet: https://www.fr.ch/sites/default/files/2021-04/materielle-hilfe-an-personen-
auslandischer-herkunft.pdf 
 

LU Nein. 
 

SG In mehreren Gemeinden wird in der Phase vom Intake bis zur definitiven Anspruchsbemessung auch von Notunterstützung oder 
Notüberbrückung gesprochen – dies wenn bspw. zur Überbrückung bis zum Ersttermin Migros Gutscheine zum Einkauf von 
Lebensmitteln abgegeben werden.  
 

ZH Neben der ordentlichen Sozialhilfe und der Nothilfe gibt es im Kanton Zürich noch die Notfallhilfe (vgl. Kap. 5.3.02 Zürcher 
Sozialhilfehandbuch). Ein "Notfall" liegt grundsätzlich nur dann vor, wenn jemand sachlich und zeitlich dringender Hilfe bedarf und 
nur solange die Notlage andauert. Notfallhilfe kann gegenüber verschiedenen Anspruchsgruppen in Anwendung unterschiedlicher 
gesetzlicher Grundlagen gewährt werden. Relevant sind etwa Schweizer*innen, die ausserhalb ihres Wohn- oder gewöhnlichen 
Aufenthaltsorts in der Schweiz in eine Notlage geraten oder Ausländer*innen, die sich zwar legal in der Schweiz aufhalten, aber von 
der ordentlichen Sozialhilfe ausgeschlossen sind (bspw. weil sie sich nur zum Zweck der Stellensuche in der Schweiz aufhalten (vgl. 
Art. 29a AIG) oder Touristen mit Wohnsitz im Ausland (vgl. §5e Abs. 1 SHG)). 
 
Anzumerken ist, dass die Unterscheidung zwischen "Nothilfe" und "Notfallhilfe" administrativer Natur ist. Im Kanton Zürich gibt es 
also so etwas wie die "Nothilfe im weiteren Sinn" sowie auch die "Nothilfe im engeren Sinn". Die "Nothilfe im weiteren Sinn" umfasst 

https://www.fr.ch/sites/default/files/2021-04/materielle-hilfe-an-personen-auslandischer-herkunft.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/2021-04/materielle-hilfe-an-personen-auslandischer-herkunft.pdf


 

die Notfallhilfe (Personen, die sich legal in der Schweiz aufhalten aber von der ordentlichen Sozialhilfe ausgeschlossen sind) und die 
Nothilfe im engeren Sinn (Personen, die sich illegal in der Schweiz aufhalten). 
 

 
4. Braucht es aus eurer kantonalen Sicht zwingende Anpassungen am aktuellen Textentwurf für A.5.? 

 
BE Nein 
FR  
LU Nein, m.E. würde der Textentwurf im Kanton Luzern mehr Klarheit schaffen. 

 
SG Für mich stimmig.  

 

ZH Wir sind grundsätzlich eher skeptisch gegenüber der Gleichstellung von "Hilfe in Notlagen" und "Nothilfe". Im Kanton Zürich ist es 
tatsächlich so, dass in der Praxis der Begriff "Hilfe in Notlagen" fast nur im Zusammenhang mit der "Nothilfe" auftaucht. Aber 
theoretisch gründen alle Formen der materiellen Unterstützung (also auch die ordentliche Sozialhilfe und die Notfallhilfe im Kt. ZH) 
auf Art. 12 BV. Eine bessere Formulierung könnte beispielsweise folgendermassen lauten: 

"Der absolute Mindeststandard der Existenzsicherung, der sich aus Art. 12 BV ergibt, wird auch als Nothilfe bezeichnet." 

Zusätzlich stellt sich die Frage, wieso der Text (im Richtlinienteil) ausschliesslich die "finanzielle Notlage" nennt. Art. 12 BV umfasst 
neben einer materiellen auch eine immaterielle Notlage. Zu denken ist an eine psychische Ausnahmesituation oder an eine 
konkrete Gefahr für Leib und Leben (vgl. Müller, St. Galler Kommentar zu Art. 12 BV, Rz. 17). Gerade unter dem Aspekt der 



 

persönlichen Hilfe kann aus Art. 12 BV also auch der Anspruch auf bspw. psychologische Betreuung erwachsen (vgl. Müller, St. 
Galler Kommentar zu Art. 12 BV, Rz. 32).  

 

 
 
Allgemeines 
 

SG Wir beobachten eine steigende Anzahl an Personen aus dem EU / EFTA Raum welche sich bei uns melden und aufgrund des 
Verlusts der Arbeitnehmereigenschaft innert des ersten Jahres in der Schweiz keinen Anspruch auf Sozial- aber dafür auf 
Nothilfe haben. Oft befinden sich diese Personen bezüglich subsidiärer Leistungen in Abklärungen (z.B. bei einer 
Unfallversicherung oder der Arbeitslosenkasse). Diese Abklärungen ziehen sich teilweise in die Länge, womit die Betroffenen 
teils über mehrere Monate in prekären Verhältnissen leben. 
 

 
 
 
 



 

Synopse, bearbeitet durch den Kanton ZH: 
A.5. Hilfe in Notlagen  - KORR 2. Etappe 

 Bisher Neu Bemerkungen 

RI
CH

TL
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N

 

1 Das Recht auf Hilfe in Notlagen garantiert allen 
Menschen mit Aufenthalt in der Schweiz, die sich 
in einer finanziellen Notlage befinden, die Mittel 
für ein menschenwürdiges Dasein. Dieser Anspruch 
darf nicht eingeschränkt werden. 

2 Personen ohne Recht auf Verbleib in der Schweiz 
haben keinen Anspruch auf Sozialhilfe. Gelangen 
sie in der Schweiz in eine Notlage, haben Sie 
Anspruch auf Hilfe in Notlagen in folgendem 
Umfang: 

a. Wenn eine Rückreise möglich und zumutbar ist, 
beschränkt sich der Anspruch auf Notfallhilfe, 
namentlich die Rückreisekosten und Essensgeld 

b. Solange eine Rückreise nicht möglich oder 
zumutbar ist, besteht ein Anspruch auf 
Nahrung, Obdach, Kleidung und medizinische 
Grundversorgung. 

1 Das Recht auf Hilfe in Notlagen garantiert allen 
Menschen mit Aufenthalt in der Schweiz, die sich in 
einer finanziellen Notlage befinden, Hilfe und 
Betreuung sowie die Mittel für ein 
menschenwürdiges Dasein. Dieser Anspruch darf 
nicht eingeschränkt werden. 
 

 

 

Schädelin Lukas (SOD)
Würde ich streichen. Art. 12 BV umfasst neben einer materiellen auch eine immaterielle Notlage. Unten in den Erläuterungen wurde es ebenfalls gestrichen. Wieso nicht hier?

Shammas Oliver (SOD)
Einverstanden. Persönliche Hilfe ist unabhängig von einer finanziellen Notlage geschuldet (auch gem. SHG)
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1) Garantie der Bundesverfassung 

Das Recht auf Hilfe in Notlagen ist ein Menschenrecht 
(Art. 12 BV). Alle Menschen, die sich im Hoheitsgebiet 
der Schweiz in einer materiellen Notlage befinden 
oder wo eine solche unmittelbar droht, haben einen 
Anspruch auf Stützung durch die Gemeinschaft, 
soweit notwendige Güter und Leistungen betroffen 
sind. 

Der Anspruch auf Hilfe in Notlagen ist ein sog. 
Kerngehalt der Grundrechtsgarantien und ist daher 
unantastbar, der Anspruch darf nicht eingeschränkt 
werden (Art. 36 Abs. 4 BV). 

Der Anspruch auf Hilfe in Notlagen muss auch in 
jenen Fällen gewahrt werden, wo das kantonale 
Sozialhilferecht weitergehende Leistungskürzungen 
oder (Teil-)Einstellungen der Sozialhilfe als Sanktion 
vorsieht. 
 
 
 
 
 
c) Unterstützung für Personen ohne Bleiberecht 

Der Anspruch auf Hilfe in Notlagen besteht 
unabhängig vom aufenthaltsrechtlichen Status, die 
blosse Anwesenheit in der Schweiz reicht aus, um im 
Falle einer Notlage und unter Berücksichtigung der 
Subsidiarität einen Anspruch auf Hilfe in Notlagen 
begründen zu können. 
Für Personen des Asylbereichs und andere Personen 
ohne Bleiberecht und ohne Anspruch auf Sozialhilfe 
oder Asylsozialhilfe wird die Hilfe in Notlagen 
regelmässig unter der Bezeichnung «Nothilfe» 
erbracht. 

1) Garantie der Bundesverfassung 

Das Recht auf Hilfe in Notlagen ist ein Menschenrecht 
(Art. 12 BV) und als grundrechtliche 
Kerngehaltsgarantie unantastbar (Art. 36 Abs. 4 BV). 
Voraussetzung für den Anspruch auf 
Nothilfeleistungen ist einzig, dass eine Notlage 
besteht oder unmittelbar droht. Dabei ist es 
unerheblich, ob ein Selbstverschulden vorliegt. 

Der Anspruch auf Hilfe in Notlagen muss auch in 
jenen Fällen gewahrt werden, in denen das kantonale 
Sozialhilferecht weitergehende Leistungskürzungen 
oder (Teil-)Einstellungen der Sozialhilfe als Sanktion 
vorsieht. 
Die Hilfe in Notlagen wird auch als Nothilfe 
bezeichnet. Im Folgenden wird nur noch der Begriff 
«Nothilfe» verwendet.  

e) Unterstützung für Personen ohne Bleiberecht 
Der Anspruch auf Nothilfe besteht unabhängig vom 
aufenthaltsrechtlichen Status, die blosse 
Anwesenheit in der Schweiz reicht aus, um im Falle 
einer Notlage und unter Berücksichtigung der 
Subsidiarität einen Anspruch auf Nothilfeleistungen 
begründen zu können.  

f) Höhe der Nothilfe 
Die Nothilfe umfasst die zur Sicherung elementarer 
menschlicher Bedürfnisse unerlässlichen Mittel, wie 
Nahrung, Kleidung, Obdach und medizinische 
Grundversorgung.Bei ausreisepflichtigen Personen 
ohne Unterstützungswohnsitz in der Schweiz, für die 
eine Rückreise in ihren Wohnsitz- oder Heimatstaat 
möglich und zumutbar ist, wird Nothilfe vorrangig als 
Essensgeld und Rückreisekosten ausgerichtet (Art. 21 
ZUG).  

 

Schädelin Lukas (SOD)
Sind diese Begriffe wirklich deckungsgleich? Im Kanton Zürich ist es tatsächlich so, dass in der Praxis der Begriff "Hilfe in Notlagen" im Zusammenhang mit der "Nothilfe" auftaucht. Aber theoretisch gründen alle Formen der materiellen Unterstützung (also auch die ordentliche Sozialhilfe und die Notfallhilfe im Kt. ZH) auf Art. 12 BV.

Shammas Oliver (SOD)
auch die Asylfürsorge. Und ja, ich finde auch, dass die Hilfe in Notlagen gem. BV alle Unterstützungsformen umfasst.

Schädelin Lukas (SOD)
Kann man das so aus Art. 21 ZUG ableiten? Ergibt sich dies nicht mehr aus Kantonalen Gesetzgebungen. Bspw. § 5e Abs. 2 SHG (Zürich).

Shammas Oliver (SOD)
Einverstanden. Das ZUG regelt die Unterstützungszuständigkeit, nicht die Voraussetzungen für oder den Umfang der Unterstützung. Das ergibt sich auch aus dem Titel des Gesetzes und des entspr. Kapitels



 

Die Zuständigkeit zur Unterstützung von 
ausländischen Personen ohne Bleiberecht in der 
Schweiz ist in Art. 21 ZUG geregelt. 
 
 

d) Höhe der Hilfe in Notlagen 
Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung umfasst 
die Hilfe in Notlagen «einzig die in einer Notlage im 
Sinne einer Überbrückungshilfe unerlässlichen Mittel 
(in Form von Nahrung, Kleidung, Obdach und 
medizinischer Grundversorgung), um überleben zu 
können, wobei sich diese minimale individuelle 
Nothilfe auf das absolut Notwendige beschränkt» 
(BGE 142 V 513 (517) E5.1). Zum Kerngehalt gehören 
auch notwendige SIL, die nötig sind, um z.B. die 
medizinische Grundversorgung wahrnehmen zu 
können (z.B. Verkehrsauslagen, Spezialernährung). 
Gestützt auf die geltende Rechtsprechung haben die 
Kantone detailliertere Regelungen der Hilfe in 
Notlage erlassen. Zudem hat die Konferenz der 
kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren 
(SODK) Empfehlungen zur Nothilfe für 
ausreisepflichtige Personen des Asylbereichs 
erlassen. 

Grundversorgende SIL sind auch bei diesen Personen 
zu gewährleisten, sofern sie z.B. gesundheits- oder 
behinderungsbedingte Mehrkosten umfassen oder 
für die besonderen Bedürfnisse von Kindern nötig 
sind. 

PR
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LF EN
 Kantonales Sanktionsrecht 

(…) 
Kantonales Sanktionsrecht 

- (…) 
Keine Einstellung der Nothilfe wegen 
Arbeitsverweigerung, ZESO 3/16, S. 11 

 
 

 
 



 

 

RIP-Gesamtkommission 16.05.2024 Beilage 4b 
 
Traktandum 4b 
E. Rückerstattung: Vorschlag AG RiP 

1. Ausganglage 

Die AG RiP hatte den Auftrag zu prüfen, ob in den Richtlinien stärker zwischen schuldhaftem 
unrechtmässigem Bezug und unrechtmässigen Bezug ohne Verschulden unterschieden werden soll 
und wenn ja wo. 
 
Die AG RiP unterstützt eine klarere Unterscheidung und ist der Ansicht, dass diese im Kapitel E (und 
nur dort) erfolgen soll. Es wird vorgeschlagen, das gesamte Kapitel E neu zu strukturieren, inhaltlich 
aber weitestgehend die bisherigen Formulierungen zu übernehmen. Die AG RiP verspricht sich von 
der Formulierung eine bessere Unterscheidbarkeit sowie eine klarere inhaltliche Systematisierung 
der verschiedenen Rückerstattungstatbestände. Die neue Struktur soll an der nächsten Sitzung der 
RiP vorgestellt und diskutiert werden.  
 
Vorschlag RiP Neustrukturierung Kapitel E: 
 

E Rückerstattung 
 

E.1 Rechtmässiger Bezug 
E.2.1 bis E.2.5 unverändert übernehmen  
 

E.2 Zweckentfremdung 
Text aus E.1 Abs. 2 übernehmen 
 

E.3 Auszahlung ohne Rechtsgrundlage 
E.3.1 Unrechtmässiger Bezug 
Text aus E.1 Abs. 1 übernehmen 
E.3.2 Falschauszahlungen 
Text aus E.3 übernehmen 
 

E. 4 Verrechnung von unrechtmässig bezogenen oder zweckentfremdeten Leistungen mit 
laufender Unterstützung 
 

E.5 Verzicht oder Stundung 





 

 

RIP-Gesamtkommission 16.05.2024 Beilage 4c 
 
Traktandum 4c 
D.3.1. Vermögensfreibetrag: Vorschlag AG RiP 
 

1. Ausgangslage 

 
In der Sitzung vom 8. Februar 2024 hat die RiP der AG RiP den Auftrag erteilt, die folgenden Varianten 
zum Vermögensfreibetrag zu diskutieren und eine interne Empfehlung abzugeben. 
 

- Variante A:  
Beibehaltung der heu�gen Vermögensfreibeträge (Einzelperson CHF 4000,  
Referenzgrösse = ein Monatslohn im Tieflohnbereich).  

- Variante B:  
Erhöhung der heu�gen Vermögensfreibeträge um 50 % (Einzelperson CHF 6000,  
Referenzgrösse = eineinhalb Monatslöhne im Tieflohnbereich).  

- Variante C:  
Verdoppelung der heu�gen Vermögensfreibeträge (Einzelperson CHF 8000,  
Referenzgrösse = zwei Monatslöhne im Tieflohnbereich).  

- Variante D:  
Halber EL-Freibetrag (Einzelperson CHF 15000,  
Referenzgrösse = die Häl�e des Vermögensfreibetrags in der EL).  

 
 
Die AG RiP hat sich mit den vier Varianten auseinandergesetzt und diese diskutiert.  

2. Bemerkungen / Erfahrungswerte 

In Basel-Stadt hat der Grosser Rat den Vermögensfreibetrag befristet zunächst auf zwei Jahre 
verdoppelt (Neu bei Einzelpersonen Fr. 8'000.-; Ehepaare Fr. 16'000.-; jedes minderjährige Kind Fr. 
4'000.-; maximal Fr. 20'000.- pro Familie). In der Zwischenzeit wurde beschlossen, den Freibetrag nicht 
wieder zu senken, sondern ihn bei der Verdoppelung zu belassen. Ca. 100 Fälle kamen in diesen zwei 
Jahren in den Genuss der neuen Regelung, bei ca. 2000 Aufnahmen pro Jahr. Die Regelung gilt auch 
für die Anhäufung von Vermögen während des Bezugs.  
Finanzpolitisch oder auf die Fallzahlen hatte die Regelung keine Auswirkung, die meisten haben kaum 
ein Vermögen in der Höhe des Freibetrags. Für den Einzelnen ist die Erhöhung des Freibetrags 
relevant. Meistens liegt, wenn überhaupt, ein Vermögen in Form eines Autos vor. 



 

Die Erhöhung des Freibetrags würde diversen Problemen vorbeugen zum Beispiel, wenn während des 
Bezugs Sonderkosten entstehen, die mit dem Vermögen abgedeckt werden könnten. Eine Vorsorge 
für schwere Zeiten soll möglich sein. Aus fachlicher Sicht wird die Erhöhung des Freibetrags als sinnvoll 
erachtet.  

3. Empfehlung 

Die Mehrheit der AG RiP spricht sich für die Variante B aus, wobei Variante C auch in Frage kommen 
würde. Im Folgenden werden die Argumente für die Variante B vorgebracht.  
Eine Erhöhung um 50% des bisherigen Freibetrags dient der Erhöhung der Eigenverantwortung. Die 
Erhöhung indes ist nicht zu stark, da verhindert werden soll, dass zwischen den Kantonen eine sehr 
hohe Differenz zwischen den gewährten Vermögensfreibeträgen besteht. Der Kanton Thurgau 
beispielsweise kennt keinen Vermögensfreibetrag. Die Vergleichbarkeit zwischen den Kantonen soll 
bestehen bleiben.  
Zudem muss beachtet werden, dass der Vermögensfreibetrag nicht so hoch ist, dass in manchen 
Kantonen schon die Rückerstattung wegen besseren finanziellen Verhältnissen geprüft werden 
könnte.  
Schliesslich ist zu beachten, dass der Vermögensfreibetrag bisher keinem Teuerungsausgleich 
unterzogen wurde. Davon ausgehend, dass am 1.1.1989 bereits ein Vermögensfreibetrag von Fr. 
4’000.- galt, würde das teuerungsbereinigt per 1.1.2023 einem Betrag von Fr. 5’859 entsprechen. Eine 
50-prozentige Erhöhung des Vermögensfreibetrages liesse sich damit auch mit einem 
Teuerungsausgleich begründen.  
 
 
 
 
 
 



 

 

RIP-Gesamtkommission 16.05.2024 Beilage 4d 
 
Traktandum 4d 
Sozialhilfe Auslandschweizer:innen  
 
 
Vorschlag für die Aufnahme des Textes zu den Auslandschweizern und Auslandschweizerinnen in 
den SKOS – Richtlinien – Beitrag zur Revision  
 
Standort für die Erwähnung der SAS 
 
 
A. Allgemeiner Teil 
 
A.1 Bedeutung und Geltungsbereich 
 
Richtlinien 
 
Vorschlag:  
 
Die «Asylbewerber» und die «vorläufig aufgenommenen Personen» sind von der 
Auslandschweizersozialhilfe zu trennen – ein eigener Pkt. 3. 
 
Text:  
 
Hoch 3 > Nicht direkt in den Geltungsbereich dieser Richtlinien fällt die Bundessozialhilfe für 
Auslandschweizer/innen.  

 
Hoch 4 > Ebenfalls nicht direkt in den Geltungsbereich dieser Richtlinien fallen weiter die 
Unterstützung von Asylsuchenden und vorläufig aufgenommenen Personen ohne 
Flüchtlingseigenschaften. 

 
 
Vermerk der SAS in den Erläuterungen 
 

a) Nach der «Bedeutung» – Ergänzung durch:  
 
b) Bedeutung Auslandschweizer/innen 

 
Die Konsularische Direktion des EDA / Bund gewährt unter Voraussetzungen Sozialhilfe an 
bedürftige Auslandschweizer/innen. Die Ausgestaltung und Bemessung der Sozialhilfe stützt sich 
auf das Bundesgesetz über Schweizer Personen und Institutionen im Ausland (ASG) wie auf die 
dazugehörende Verordnung. Als Handlungsanleitung fungiert darüber hinaus die «Weisung über 
die Sozialhilfe für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer». Sofern die erwähnten 
Rechtsgrundlagen und die Weisung keine zweckdienliche Bestimmung enthalten, orientiert sich 
die Unterstützung an den Richtlinien der SKOS.  

 
a) Nach dem «Geltungsbereich»: Ergänzung durch: 

 
b) Geltungsbereich:  Sozialhilfe für Auslandschweizer/innen 
 

Als Auslandschweizer/innen gelten Personen, die keinen Wohnsitz in der Schweiz haben und im 
Auslandregister einer Schweizer Vertretung im Ausland eingetragen sind. Geraten sie in eine 



 

Notlage, können sie über die Schweizer Vertretung im Wohnsitzstaat einen Antrag auf 
Sozialhilfeunterstützung stellen.  
 
Befinden sich Auslandschweizer/innen temporär in der Schweiz und geraten in eine Notlage (unter 
anderem Spitalaufenthalt) leistet der Gemeindesozialdienst die notwendige finanzielle 
Unterstützung bis zur Wiederausreise in den Aufenthaltsstaat. Über das kantonale Sozialamt 
seines Kantons prüft der Sozialdienst beim Bund, ob die geleistete Hilfe zurückerstattet werden 
kann.  
 
Auslandschweizer/innen, die ihre definitive Rückkehr in die Schweiz nicht selbst finanzieren 
können, haben Anspruch auf die Übernahme der Reisekosten durch den Bund. Die Konsularische 
Direktion des EDA informiert die zuständige kantonale Behörde, welche die Person beim 
Gemeindesozialdienst für den Bezug von Sozialhilfeleistungen und bei Bedarf für eine Unterkunft 
anmeldet.  

 
SPALTE: Praxishilfe: Sozialhilfe für Auslandschweizer/innen – LINK auf das Merkblatt: Vgl. 
nachfolgendes Dokument: Ablage Merkblatt auf Praxishilfe 
 
 



 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA 
 Konsularische Direktion KD 
 Konsularischer Schutz KD KS 
 Sozialhilfe für Auslandschweizer/innen (SAS) 
 
   

 

Ausführungen zur Sozialhilfe des Bundes für Auslandschweizer/innen (SAS) 
 
 
Allgemeine Informationen zur Sozialhilfe des Bundes: Internetseite des EDA  
 
Auf der Website sind Angaben zu allen drei nachstehend genannten Dienstleistungen der SAS 
aufgeführt. Zu finden sind auf der Website auch die Links zu den gesetzlichen Grundlagen sowie 
die Weisung, welche die Rechte und Pflichten bei einer Gesuchstellung um Sozialhilfe umschreibt. 
Für die Klienten und Klientinnen sind die «Formulare für die Gesuchstellung» aufgeschaltet. Zu 
den einzelnen Aufgabenbereichen: 
 
1. Unterstützung von Auslandschweizer/innen im Ausland 
 
Der Bund gewährt unter den im Auslandschweizergesetz definierten Voraussetzungen Sozialhilfe 
an bedürftige Auslandsschweizer und Auslandschweizerinnen, sofern diese ihren Lebensunterhalt 
nicht hinreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, aus Beiträgen von privater Seite oder aus 
Hilfeleistungen des Empfangsstaates bestreiten können. Dabei handelt es sich um Schweizer 
Staatsbürger und Staatbürgerinnen, die keinen Wohnsitz mehr in der Schweiz haben. Sie sind im 
Auslandschweizerregister in der für sie zuständigen Schweizer Vertretung im Aufenthaltsstaat 
eingetragen. Die Schweizer Vertretungen nehmen die Sozialhilfegesuche entgegen und prüfen 
sie auf Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit. Im Anschluss daran stellen sie die Unterlagen der 
Abteilung Konsularischer Schutz, Fachbereich SAS, Bern, elektronisch für den Entscheid auf eine 
allfällige Sozialhilfeunterstützung zu. Der Entscheid wird mittels einer beschwerdefähigen 
Verfügung über die Schweizer Vertretung den Gesuchsteller/innen zugestellt. 
 
2. Auslandschweizer/innen in der Schweiz - Definitive Rückkehr in die Schweiz 
 
In der Regel organisieren und finanzieren die Auslandschweizer/innen selbstständig eine 
Rückkehr in die Schweiz. Sollte eine Person nicht über die notwendigen Mittel für eine Rückkehr 
verfügen, stellt sie Antrag bei der Schweizer Vertretung auf eine finanzielle Unterstützung. Wird 
diese gutgeheissen, meldet die SAS die Rückkehr der Person über das kantonale Sozialamt beim 
Sozialdienst der ausgewählten Gemeinde an. In der Regel benötigt die Person für die Integration 
in die Schweiz zu Beginn eine Sozialhilfeunterstützung und eine erste Unterkunft. Nach Art. 24 
der Bundesverfassung hat die Person das Recht, sich an jeden Ort des Landes niederzulassen. 
 
Insbesondere ist auf die Rückkehr von Auslandschweizer/innen hinzuweisen, die wegen 
mangelnder Gesundheit bei Ankunft in die Schweiz direkt in ein Spital eingewiesen werden 
müssen. In der Regel werden sie in der von ihnen gewünschten Gemeinde und im Anschluss 
daran bei der Krankenkasse auf den Einreisetag in die Schweiz hin angemeldet. Die gewünschte 
Gemeinde bleibt zuständig, auch wenn das Spital ausserhalb ihrer Gemeindegrenze in ihrem 
Einzugsgebiet liegt. Ähnlich ist zu verfahren mit Auslandschweizer/innen, die mangels einer 
Unterkunft in der angestrebten Wohnsitzgemeinde vorübergehend eine Unterkunft in ein 
anliegendes Gemeinwesen beziehen. Zu beachten ist das Zuständigkeitsgesetz, Art. 1 ZUG, Rz. 
60, wie auch Rz. 183-189 und 201. Für vertiefende Auskünfte steht das kantonale Sozialamt zur 
Verfügung. 
 
3. Auslandschweizer/innen mit temporären Aufenthalt in der Schweiz 
 
Hält sich ein im Ausland lebender Auslandschweizer oder eine Auslandschweizerin in der Schweiz 
auf und gerät in eine Notlage, so ist nach Art. 41, Abs. 3 der Verordnung des 
Auslandschweizergesetzes der Kanton bzw. der Sozialdienst am Wohn- oder Aufenthaltsort für 
die Hilfe nach eigener Rechtsprechung zuständig. Hat sich der Sozialdienst nach der Behebung 

https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/das-eda/organisation-deseda/direktionen-und-abteilungen/konsularische-direktion/zentrum-fuer-buergerservice/sozialhilfe-ausland.html
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der Notlage nachweislich erfolglos um die Rückerstattung der von ihm geleisteten Sozialhilfe 
bemüht, kann er über das für ihn zuständige kantonale Sozialamt beim Bund ein Gesuch um 
Rückerstattung der Auslagen stellen. Die Rückvergütungspflicht erlischt drei Jahre nach der 
Entstehung der Kosten.  
 
Das kantonale Sozialamt steht für Fragen rund um die Handhabung dieser Hilfe zur Verfügung. 
Die Einzelheiten zum Vorgehen sind im Rundschreiben an die Kantone vom 01.02.2020 festgelegt 
(vgl. Internetseite des EDA). 
 
4. Konsularischer Schutz: Hilfe im Ausland  
 
Schweizerische Staatsangehörige, die im Ausland in eine Notlage geraten, können die 
schweizerischen Vertretung um Rat und Hilfe angehen oder sich die Helpline des EDA 
kontaktieren. Die Hilfeleistung durch das EDA kommt jedoch erst zum Tragen, wenn die 
Betroffenen alles Zumutbare versucht haben, um die Notlage selber organisatorisch oder finanziell 
zu überwinden. Allgemeine Informationen zum Konsularischen Schutz: Hilfe im Ausland sind auf 
der  Internetseite des EDA einsehbar. 
 
5. Hinweis und allgemeine Kontaktangaben 
 
Die Amtsstellen des Bundes, der Kantone und der Gemeinden arbeiten in der Regel unentgeltlich 
zusammen. Ausserdienstliche Dienstleistungen können nach Absprache in Rechnung gestellt 
werden (vgl. Art. 64 Auslandschweizergesetz). 
 
Kontaktangaben zu den Dienststellen des EDA:  
 

• Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA 
Konsularische Direktion KD 
Konsularischer Schutz / SAS 
Effingerstrasse 27, 3003 Bern 
Sekretariat SAS Tel. +41 58 462 99 30; Zentrale Mailbox kdsas@eda.admin.ch 

 
• Helpline EDA 

Telefonnummer +41 800 24-7-365 / +41 58 465 33 33 
365 Tage im Jahr – rund um die Uhr 
E-Mail: helpline@eda.admin.ch 
Weitere Auskünfte zur Dienstleistung der Helpline 

 
• Schweizer Vertretungen im Ausland 

Adressliste der offiziellen Schweizer Vertretungen im Ausland 
 
Im April 2024 / KD / SAS 

https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/das_eda/organisation_deseda/direktionen-abteilungen/kd/sozialhilfe-auslandschweizerinnen-und-auslandschweizer.html
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/das-eda/organisation-deseda/direktionen-abteilungen/konsularische-direktion/konsularischer-schutz-hilfeimausland.html
mailto:kdsas@eda.admin.ch
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/das-eda/kontakt/helpline-eda.html
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/vertretungen-und-reisehinweise/schweizer-vertretungen-im-ausland.html
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